
Corona-Krise - Können Sie von der Verlängerung der 
Überbrückungshilfe bis zum Jahresende profitieren? 

Sehr geehrte Mandantin, 
sehr geehrter Mandant, 

langsam geht es auf das Ende des Jahres zu und Corona ist weiterhin ein Thema. Zwar sind schon viele 
Beschränkungen gefallen, aber nicht alle. Daher müssen sich Unternehmen nun doch noch über den Septem-
ber hinaus mit den manchmal schwierigen Umständen abfinden. Um die daraus resultierenden Umsatzeinbu-
ßen noch eine Zeitlang abzufangen, wurde die Überbrückungshilfe III plus Anfang September über den 
30.09.2021 hinaus bis zum 31.12.2021 verlängert. Die Voraussetzungen zur Beantragung der Hilfe wurden 
jedoch weitgehend beibehalten. 

Lediglich die sog. Restart-Prämie, die Unternehmen im Rahmen der Überbrückungshilfe III plus beantragen 
konnten, hat nach Ansicht der Bundesregierung ihren Zweck erfüllt und läuft daher - wie geplant - Ende Sep-
tember aus.  

Für den ergänzenden Eigenkapitalzuschuss bei einem monatlichen Umsatzeinbruch von mind. 50 %, der 
ebenfalls bis zum 31.12.2021 verlängert wurde, haben wir eine eigenständige Infografik aufgesetzt. 

 

Mit Hilfe unserer Infografik auf der nächsten Seite können Sie herausfinden, ob Sie die 
neuen Fördervoraussetzungen erfüllen und in welcher Höhe Sie die Überbrückungshilfe III 
(plus) erhalten können. 

Mit freundlichen Grüßen 

 

 

   

 

  

 
 

 

 

 

Ansprechpartner: Steuerberater Hartmut Krüger 
Adresse: Boisheimer Straße 178, 41751 Viersen 
Telefon: 02162-8154215 
Mail: info@steuer-krueger.com 
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